
Niederschrift über die 27. Sitzung des Gemeinderates - öffentlich - 

_________________________________________________________ 
 

 
Sitzungsdatum: Dienstag, den 20.09.2022 

Ort, Raum: Bürgerhaus Linde - großer Saal  

 

 
Öffentliche Sitzung 

 

Ö/1 Eröffnung der Sitzung 

 

Der Vorsitzende, 1. Bürgermeister Martin Finzel, eröffnete um  19:00 Uhr die  27. Sitzung des 

Gemeinderates Ahorn der Wahlperiode 2020/2026. 

 

Er stellte die ordnungsgemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit fest. 

 

 

Ö/2 Genehmigung der Niederschrift 

 

Die Niederschrift über die öffentliche Sitzung vom 19.07.2022 wurde genehmigt.  

 

Abstimmungsergebnis: Ja 13  Nein 0  (einstimmig beschlossen) 

 

 

Ö/3 Bekanntgabe der vom Bürgermeister aufgrund des Art. 37 Abs. 3 GO seit der 

letzten Sitzung getroffenen dringlichen Anordnungen und die zwischenzeitlich 

besorgten, unaufschiebbaren Geschäfte 

 

Es lagen keine Sachverhalte vor.  

 

 

Ö/4 Sonstige amtliche Mitteilungen und Berichte über Veranlasstes aus der letzten 

Sitzung 

 

Sachverhalt: 

Förderung der Beschaffung eines Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeuges HLF 20 für die 

Freiwillige Feuerwehr Ahorn; Zuwendungsbescheid 

Mit Zuwendungsbescheid vom 29.08.2022 hat die Regierung von Oberfranken mitgeteilt, dass 

nach Eingang der Verwendungsbestätigung der bewilligte Gesamtbetrag von 125.000,- € an die 

Gemeinde Ahorn überwiesen wurde. 

 

Eröffnung des Spielplatzes Witzmannsberg 

Lange mussten die Kinder, Eltern und sogar der Bürgermeister selbst auf das neue Spielgelände 

warten. Lange Lieferzeiten von mehr als acht Monaten für die Spielgeräte verzögerten die 

Arbeiten an dem Gelände. Umso schöner ist, dass der mit großen Baumstämmen angelegte 

Spielplatz nun für den Spielbetrieb am 08.09.2022 freigegeben werden konnte. Ein breiter 

Auswahl- und Planungsprozess mit kleinen und großen Bürgern, dem Gemeinderat und den 

Fachplanern von arc-grün ging der Errichtung voraus und es galt, so Bürgermeister Martin Finzel, 

die gesetzten Zielkosten von 200.000 Euro einzuhalten. Diese waren auch Grundlage für die 

Förderung des Amtes für ländliche Entwicklung Oberfranken in Höhe von 140.000 Euro. Den 

verbleibenden Eigenanteil deckte die Gemeinde Ahorn mit dem Verkauf des Grundstücks des 

ehemaligen Spielplatzes in der Ortsmitte, auf dem nun ein neues Wohnhaus errichtet wurde. 
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Rückblick Festwochenende – 50 Jahre Gebietsreform 

Die Gemeinde Ahorn hat die 50-jährige Gebietsreform mit einem Festwochenende vom 16.09. – 

18.09.2022 mit verschiedenen Veranstaltungen gefeiert.  

 

Mit einer Baumpflanzung am 16.09.2022 am geografischen Mittelpunkt der Gemeinde in 

Schafhof wurde begonnen. Es wurde ein Rotahorn gepflanzt, musikalisch umrahmt von den 

Schorkendorfer Musikanten und mit Bratwurst und Getränkeverkauf durch die Freiwillige 

Feuerwehr Schafhof. Am Samstag dem 17.09.2022 hat ein Festakt im Bürgerhaus Linde mit 

geladenen Gästen stattgefunden. Und am Sonntag, dem 18.09.2022 wurde das neue 

Feuerwehrfahrzeug HLF 20 gesegnet und an die Freiwillige Feuerwehr übergeben. 

 

 

Ö/5 Bekanntgabe der freigegebenen Beschlüsse aus den nicht öffentlichen Sitzungen 

 

Es lagen keine Sachverhalte vor.  

 

 

Ö/6 Vorlage von Bauanträgen 

 

Ö/6.1 Tektur Neubau eines Einfamilienwohnhauses, Brunnenweg, Schafhof, Fl.Nr. 3/2 

Gem. Schafhof 

 

Beschluss: 

 

Für die Tektur zur Errichtung eines Einfamilienhauses, auf dem Grundstück FlNr. 3/2, der 

Gemarkung Schafhof wird das gemeindliche Einvernehmen erteilt. 

 

Abstimmungsergebnis: Ja 13  Nein 0  (einstimmig beschlossen) 

 

 

Ö/6.2 Nutzungsänderung für Tierheilpraxis und Neubau einer Doppelgarage, 

Rosenweg 11, Ahorn 

 

Beschluss: 

 

Für das Bauvorhaben Nutzungsänderung für Tierheilpraxis und Neubau einer Doppelgarage, 

Rosenweg 11, 96482 Ahorn, wird das gemeindliche Einvernehmen erteilt.  

 

Abstimmungsergebnis: Ja 13  Nein 0  (einstimmig beschlossen) 

 

 

Ö/6.3 Nutzungsänderung einer Wohneinheit zu Büroräumen, Finkenauer Straße 13a, 

Ahorn 

 

Beschluss: 

 

Für das Bauvorhaben Nutzungsänderung einer Wohneinheit zu Büroräumen, Finkenauer Straße 

13a, 96482 Ahorn, wird das gemeindliche Einvernehmen erteilt.  

 

Abstimmungsergebnis: Ja 13  Nein 0  (einstimmig beschlossen) 
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Ö/7 Anpassung der Haushaltssatzung 2022 und des Wirtschaftsplanes der 

Gemeindewerke 

 

Sachverhalt: 

Durch die Änderung des Wirtschaftsplanes ändert sich die Kreditsumme von 620.000€ für die 

Gemeindewerke auf 534.000 €. Die Rechtsaufsicht hat die Kreditsumme von 534.000 € am 

26.07.2022 genehmigt. Der Haushalt der Gemeindewerke wird entsprechend angepasst.  

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat Ahorn stimmt der geänderten Haushaltssatzung 2022 sowie den 

vorgeschlagenen Einsparungsmaßnahmen der Gemeindewerke Ahorn für das Wirtschaftsjahr 

2022 zu.  

 

Abstimmungsergebnis: Ja 13  Nein 0  (einstimmig beschlossen) 

 

 

Ö/8 Neufassung der Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und 

andere Leistungen der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Ahorn 

 

Sachverhalt: 

Die Gemeinden können nach Maßgabe des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (BayFwG) Ersatz der 

notwendigen Aufwendungen verlangen, die ihnen durch Ausrücken, Einsätze und 

Sicherheitswachen gemeindlicher Feuerwehren entstanden sind (Art. 28 Abs. 1 BayFwG). Gemäß 

Art. 28 Abs. 4 BayFwG können Gemeinden Pauschalsätze durch eine Satzung festlegen.  

 

Die bislang gültige Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere 

Leistungen gemeindlicher Feuerwehren aus dem Jahr 2000 ist nicht mehr aktuell. Der zu 

beschließende Satzungsentwurf wurde anhand der Mustersatzung nach dem Bayerischen 

Feuerwehrgesetz und der Vollzugsbekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des 

Innern, für Sport und Integration vom 28.09.2020 erstellt.  

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat Ahorn beschließt den Erlass der Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz 

für Einsätze und andere Leistungen der gemeindlichen Feuerwehren. Die Satzung wird der 

Niederschrift beigefügt.  

 

Abstimmungsergebnis: Ja 13  Nein 0  (einstimmig beschlossen) 

 

 

Ö/9 Zuschussantrag des TTC Wohlbach für die Erneuerung der Heizung in der 

Sporthalle in Wohlbach 

 

Mit Schreiben vom 11.08.2022 beantragt Hubert Becker, Vorsitzender des TTC Wohlbach, einen 

Zuschuss für die Erneuerung der Heizungsanlage in der Sporthalle des TTC Wohlbach. Die 

Kosten hierfür belaufen sich auf rund 60.000,- €.  

 

Laut den Zuschussrichtlinien kann eine Förderung durch die Gemeinde Ahorn für 

Sanierungsmaßnahmen an Sportstätten und Vereinsheimen nach 10-jähriger Nutzung mit 15 % 

der Kosten bezuschusst werden.   
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Beschluss: 

 

Der Gemeinderat Ahorn beschließt, den TTC Wohlbach für die Erneuerung der Heizungsanlage 

seiner Sporthalle eine Förderung gemäß der Zuschussrichtlinien für Vereine in der Gemeinde 

Ahorn in Höhe von 15 % der Kosten (= 9.000,- €) zu gewähren. Der Zeitpunkt der Auszahlung ist 

abhängig vom Haushaltsstand, evtl. kann diese auch erst im nächsten Jahr vorgenommen werden.  

 

Abstimmungsergebnis: Ja 12  Nein 0  (einstimmig beschlossen) 

 

GR Hubert Becker hat an der Abstimmung nicht teilgenommen.  

 

 

Ö/10 Information über die Prüfung gemeindlicher Anlagen und Liegenschaften 

hinsichtlich der Installation und Nutzung von Photovoltaikanlagen 

 

Sachverhalt: 

Nicht erst seit den jüngsten Entwicklungen auf dem Energiemarkt ist die Nutzung von 

regenerativen Energien, hier insbesondre eigengenutzter Sonnenstrom, ein Anliegen der 

Gemeinde Ahorn. Hierzu wurden im Rahmen einer Bestandsaufnahme Gebäude mit 

entsprechenden Energieverbräuchen durch Unterstützung eines Fachbetriebes für 

Photovoltaikanlagen begutachtet. 

 

Beim Rathaus wurde festgestellt, dass die vorhanden Flachdachfläche für die im Objekt benötigte 

Verbrauchsabdeckung zu klein ist. Die Wirtschaftlichkeit wird in Frage gestellt. Hier wäre ggf. 

eine Synergie mit dem Dach der benachbarten Scheune denkbar, wobei die hierfür notwendige 

zusätzliche Verkabelung zum Rathaus und die nicht optimale Dachausrichtung finanzielle 

Einschränkung mit sich bringt. 

 

Bei der Schule nebst neuem Schwimmbad wurde die Problematik mit der bestehenden 

Dacheindeckung (Schule) als Grund vorangestellt, hier erst nach einer neuen Dacheindeckung im 

Rahmen der Generalsanierung aktiv zu werden. Lediglich bei dem neuen Schwimmbaddach wäre 

eine Installation positiv zu befürworten. Hier sollte aber nochmal genau geprüft werden, welche 

Strommengen durch das neu installierte BHKW bereits erzeugt und im Rahmen des Verbrauchs 

mit abgedeckt sind. 

 

Der Bauhof mit seinen Dachflächen auf unterschiedlichen Gebäuden bietet das beste Potential. 

Insbesondre auf dem Hauptgebäude wäre eine Installation schnell umzusetzen, da sich hier auch 

der Hausanschluss befindet. Für die benachbarten Gebäude gestaltet es sich wieder etwas 

schwieriger, da hier notwendige Verkabelungen fehlen und Tiefbau mit Kosten verbunden ist. 

Zeitgleich muss sich im Zusammenhang der Gesamtthematik auch der Elektromobilität gewidmet 

werden. Sollte hier in Zukunft eine Erweiterung (Ersatz) des Fuhrparkes stattfinden, muss über 

zentrale Lademöglichkeiten (vorwiegend aus eigens erzeugter Energie) und in Folge dessen die 

Erweiterung des bestehenden Hausanschlusses abgeklärt werden. 

 

Abschließend bestand noch die Idee, die gemeindlichen Pumpwerke und Druckerhöhungs-

stationen zu begutachten und unterstützend mit Photovoltaik auszustatten. Hier wurde bei 

Sichtung der anfallenden Energieverbräuche und der zur Verfügung stehenden Dachflächen 

jedoch aus Unwirtschaftlichkeit sofort abgeraten. 
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Im Ergebnis wird festgestellt, dass aktuell die Objekte Bauhof und das Dach des 

Lehrschwimmbad in engere Betrachtungen einbezogen werden und bei geplanten Umsetzungen 

Berücksichtigung finden sollen.  

Ö/11 Sachstand der Baumaßnahmen 

 

Es lagen keine Sachverhalte vor.  

 

 

Ö/12 Anfragen 

 

Geschwindigkeitsbegrenzung B303 

Gemeinderat Hubert Becker begrüßt die bereits angebrachten Geschwindigkeitsbegrenzungen auf 

70 km/h vor den Ein-/Ausfahrten auf der B 303. Er findet jedoch, dass weitere angebracht werden 

und bittet darum, vom Staatlichen Bauamt weitere Beschränkungen zu prüfen.   

 

 

 

 

Gemeinde Ahorn 

Ahorn, 28.11.2022 

 

 

 

    

Martin Finzel    Christine Blinzler 

Vorsitzender    Schriftführer/in 
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